
 

Gemeinde Niederweningen, Alte Stationsstrasse 19, 8166 Niederweningen, niederweningen.ch 

Abteilung Steuern, Direkt 044 857 12 28, steuern@niederweningen.ch 

 

Fragebogen Wegzug Ausland 
 

 

Name, Vorname:    ______________________________________  PID: ______________________________________ 

Wegzugs-Datum:   ______________________________________  AHV Nr.: _________________________________ 

Zweck des Aufenthalts im Ausland: _____________________  Dauer des Aufenthalts: __________________ 

1. Kapitalauszahlungen 2. Säule und/oder Säule 3a 

Wird ein Guthaben aus der 2. Säule (Pensionskasse, Freizügigkeitskonto) oder Säule 3a ausbe-
zahlt?      
  Ja☐    Nein☐ 
 
Auszahlung aus:                                              Betrag: Auszahlungsdatum: 
 

1.   

 

2.  

Bitte Auszahlungsbestätigung mit Angabe des Auszahlungsdatums oder Bestätigung über die Er-

öffnung eines Freizügigkeitskontos der Vorsorgeeinrichtung beilegen. 

Hinweis: 

Falls auf der Kapitalauszahlung ein Quellensteuerabzug erfolgt, ist in jedem Fall eine Bestätigung 

der Vorsorgeeinrichtung beizulegen. 

2. Für Ehegatten 

Bleibt ein Ehegatte in der Schweiz wohnhaft?       Ja ☐  Nein ☐ 

 Wenn ja, wird die Ehe tatsächlich getrennt/geschieden?       Ja ☐  Nein ☐ 

 Wenn ja, erfolgt rückwirkend auf den 01.01. eine separate Besteuerung.      

 Wenn nein, bleibt die gemeinsame Besteuerung bestehen. 

Die unterjährige Steuererklärung muss bei Trennung/Scheidung oder bei Wegzug beider Ehegat-

ten ausgefüllt werden. 

3. Für Liegenschaftenbesitzer und für Geschäftsinhaber 

Besitzen Sie auch nach dem Wegzug Grundeigentum oder unterhalten   

Sie weiterhin eine Betriebsstätte in Niederweningen?         Ja ☐  Nein ☐ 

Falls ja, besteht weiterhin eine beschränkte Steuerpflicht in Niederweningen. 
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4. Rückzahlungen 

Allfällige Steuerrückzahlungen sind auf folgendes Konto vorzunehmen: 

IBAN: ______________________________________________________________________________________ 

Hinweis: 

§128. 1 Die Steuerbehörden können von einem Steuerpflichtigen mit Wohnsitz oder Sitz im Aus-

land verlangen, dass er einen Vertreter oder einen Zustellungsbevollmächtigten in der Schweiz 

bezeichnet. 

2 Kommt der Steuerpflichtige dieser Aufforderung nicht nach oder ist eine direkte Zustellung aus 

anderen Gründen nicht möglich, gilt die Publikation im Amtsblatt oder die Aktenablage als Zu-

stellung. 

Ort, Datum:  Die Richtigkeit dieser Angaben bestätigt: 

 

____________________________________________ ____________________________________________ 

Beilagen/Einreichen: 

☐ unterjährige Steuererklärung 

☐ Vertretervollmacht 

☐ Bestätigung(en) Vorsorgeeinrichtung(en) 

 

 


